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Der europäische Mehrwert

Das Europäische Jahr der Menschen mit 
Behinderungen (EJMB) 2003 gab Europas 
Bürgerinnen und Bürgern einen Anstoß, sich mit 
der Frage der Behindertenrechte auseinander-
zusetzen. Für Maßnahmen im Bereich  
der Behinderung sind in erster Linie die 
Mitgliedstaaten zuständig. Doch auch der EU 
fällt eine wichtige Rolle zu: Sie ergänzt und 
verbessert einzelstaatliche Maßnahmen und 
schafft gleichzeitig die Voraussetzungen für 
weitere Fortschritte, da sich die europäischen 
Rechtsvorschriften und Initiativen auf die 
Situation behinderter Menschen auswirken.

Im Einklang mit dem Menschenrechtsansatz 
der EU zu Behindertenfragen bemüht sich die 
Union um die aktive Eingliederung von 
Menschen mit Behinderungen in die 
Gesellschaft und die volle Teilhabe an ihr. 
Behinderung ist eine Frage der Rechte, nicht des 
freien Ermessens. Dieser Ansatz bildet denn auch 
den Kern des UN-Abkommens über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen, das auch 
von der Europäischen Union unterzeichnet 
wurde.

Es geht um den gleichen Zugang 
zu Rechten

Als vollwertige Bürger haben Menschen mit 
Behinderungen gleiche Rechte und Anspruch 
auf Würde, Gleichbehandlung, ein unabhängiges 
Leben und die volle Teilhabe an der Gesellschaft. 
Behinderte Menschen in den Genuss dieser 
Rechte zu bringen, steckt denn auch im Kern 
aller EU-Maßnahmen. Somit unterstützt 
Chancengleichheit Europas langfristige 
Ziele im Bereich Behinderung und verschafft 
Menschen mit Behinderungen 
Mitgestaltungsmacht, damit sie ihr Potenzial 
entfalten und an der Gesellschaft teilhaben 
können.

Der EU-Aktionsplan zugunsten behinderter 
Menschen bildet den Rahmen zur Einbeziehung 
der Behindertenthematik in alle Politikbereiche. 
Er setzt verschiedene politische Instrumente ein, 
die einen breiten Fächer von Themen abdecken, 
welche für behinderte Menschen von Belang 
sind. Die Europäische Kommission will bis 2010 
Fortschritte sehen bezüglich Beschäftigungsaus-
sichten, Zugänglichkeit für alle und 
unabhängiges Leben. Behinderte Menschen 
werden auf der Grundlage des europäischen 
Prinzips „Nichts über behinderte Menschen 
ohne behinderte Menschen“ in den 
Entscheidungsprozess eingebunden.

Gleiche Chancen, gleiche Rechte



Fakten und Zahlen
Menschen mit Behinderungen repräsentieren 
mindestens 16 % der gesamten  
EU-Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter.

Mehr als 45 Millionen Menschen in Europa – 
d. h. jeder Sechste – im Alter zwischen 16 und 
64 leiden unter einem chronischen 
Gesundheitsproblem oder einer Behinderung. 
Bei jungen Leuten (16 bis 25 Jahre) liegt diese 
Zahl bei 7,3 %.

Da behinderte Menschen in der Regel die eine 
oder andere Form von Unterstützung oder 
Pflege benötigen, gibt es Arbeitskräfte (Berufe 
und Dienstleistungserbringer), die diese 
Bedürfnisse erfüllen. Durch die Erbringung 
dieser Dienstleistungen schaffen die 
Dienstleistungsanbieter Arbeitsplätze und 
wirtschaftlichen Nutzen.

Arbeit finden und behalten
Im Durchschnitt haben nur 50 % der 
behinderten Bürgerinnen und Bürger 
Europas einen Job, verglichen mit über 
68 % der Menschen ohne Behinderung. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein behinderter Mensch 
arbeitslos ist, ist doppelt so hoch wie für 
nichtbehinderte Menschen. Doch mit ein 
bisschen mehr Unterstützung könnten Millionen 
behinderter Europäer (wieder) Zugang zum 
Arbeitsmarkt finden.

Die überarbeitete Lissabon-Strategie für 
Wachstum und Beschäftigung der EU zielt 
auch darauf ab, die vergleichsweise niedrigen 
Beschäftigungsquoten der behinderten 
Europäerinnen und Europäer anzuheben.

Die Mitgliedstaaten legen ihre eigenen beschäfti- 
gungspolitischen Maßnahmen auf der Basis der 
Leitlinien der Europäischen Beschäftigungs-
strategie (EBS) fest. Sie erstatten der 
Europäischen Kommission jährlich Bericht über 
nationale Beschäftigungsinitiativen, auch die im 
Zusammenhang mit Behinderung.

Die politische Arbeit der EU im Bereich 
Sozialschutz und soziale Eingliederung 
unterstützt die Mitgliedstaaten bei der 
Entwicklung politischer Maßnahmen im Hinblick 
auf soziale Eingliederung, Gesundheits-
versorgung und Sozialdienstleistungen und 
verbessert damit die Chancen behinderter 
Menschen, Arbeit zu finden und zu behalten.
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Auf volle Eingliederung hinarbeiten
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Bildung für alle

Die EU-Behindertenstrategie legt den Akzent auf 
gleichen Zugang zu hochwertiger Bildung 
und lebenslangem Lernen. Diese beiden 
Bereiche versetzen behinderte Menschen in die 
Lage, voll an der Gesellschaft teilzuhaben und 
ihre Lebensqualität zu verbessern.

Die Europäische Kommission unterstützt die 
Eingliederung behinderter Kinder in das 
allgemeine Bildungssystem. Sie hat mehrere 
Bildungsinitiativen für Menschen mit 
Behinderungen gestartet, unter anderem die 
Europäische Agentur für die Entwicklung der 
Sonderpädagogik sowie eine spezifische 
Studiengruppe zum Thema Behinderung und 
lebenslanges Lernen. Verschiedene 
Berufsbildungsprogramme der Europäischen 
Union, wie etwa Sokrates oder Leonardo da 
Vinci, haben dazu beigetragen, dass Menschen 
mit Behinderungen ihre allgemeine und 
berufliche Bildung in normalen Lehrgängen 
absolvieren konnten.

Unabhängig leben

Die Behindertenstrategie der EU ist darauf 
ausgerichtet, Menschen mit Behinderungen die 
gleichen persönlichen Entscheidungs- und 
Gestaltungsspielräume in ihrem Alltag zu 
ermöglichen wie nichtbehinderten Menschen. 
Pflege- und Unterstützungsdienstleistungen 
müssen besser auf die speziellen 
Bedürfnisse behinderter Menschen 
abgestimmt werden. Die Europäische 
Kommission fördert erschwingliche, zugängliche 
und hochwertige Sozialdienstleistungen und 
Unterstützung durch konsolidierte Sozialbestim-
mungen und Eingliederungsvorkehrungen.

Die Behindertenstrategie der Union unterstützt 
auch die De-Institutionalisierung behinderter 
Menschen. Die Europäische Kommission 
finanziert Untersuchungen über die 
Erbringung gemeindenaher Dienstleis-
tungen, um zu gewährleisten, dass 
Menschen mit Behinderungen das für ein 
Leben in der Gemeinschaft erforderliche 
Maß an Sicherheit, Freiheit und 
Unabhängigkeit erhalten. Partner aus der 
ersten Studie über große Wohneinrichtungen 
haben die Europäische Vereinigung für 
Wohngemeinschaften (Coalition for Community 
Living) gegründet.
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Die Beschäftigungsrichtlinie untersagt 
Diskriminierungen sowie Mobbing und 
Anweisungen zu Diskriminierung. Alle 
Arbeitgeber müssen für Menschen mit 
Behinderungen eine „angemessene 
Unterbringung“ bereitstellen. Viele 
Mitgliedstaaten waren gezwungen, ihr 
nationales Recht grundlegend zu ändern, um 
den Beschäftigungsvorschriften zu entsprechen.

Die Verordnung über staatliche 
Beschäftigungsbeihilfen fördert die 
Einstellung behinderter Arbeitnehmer und ihren 
Verbleib in der Beschäftigung. Sie erlaubt es den 
Mitgliedstaaten, finanzielle Anreize für 
Arbeitgeber zu schaffen, und macht ihnen 
Workshops verfügbar, um sie einzustellen und in 
Beschäftigung zu halten.

Die Verordnung über die Rechte von 
behinderten Flugreisenden und 
Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität 
schreibt vor, dass sie auf Flughäfen und von 
Fluglinien kostenlos informiert und unterstützt 
werden. Es ist verboten, eine Buchung aufgrund 
einer Behinderung abzulehnen, es sei denn aus 
Sicherheitsgründen oder wenn dies wegen der 
Größe des Luftfahrzeugs nicht möglich ist. 
Fluggesellschaften und Flughafenmanager 
müssen dafür sorgen, dass ihr Personal 
entsprechend geschult wird, um behinderten 
Menschen behilflich zu sein. Im Rahmen der 
Verordnung muss jeder Mitgliedstaat eine 
Durchsetzungsstelle benennen und 

Aus rechtlicher Sicht

Beschwerdeverfahren einführen. Weitere Gesetze 
in Bezug auf behinderte Fahrgäste im Schienen-
verkehr sind in Arbeit, Vorschläge für See-  
und Busreisen werden folgen.

Mehrere europäische Rechtsvorschriften 
betreffen die Anliegen behinderter Menschen in 
Bereichen wie etwa Telekommunikation.

Orientierungshilfe

Mit der offenen Methode der Koordinierung 
wird die Agenda festgelegt. Diese europäische 
Arbeitsmethode hilft den Mitgliedstaaten, 
innerhalb eines integrierten Rahmens ihre 
Politiken zu entwickeln. Sie macht es möglich, in 
den Bereichen Beschäftigung, soziale 
Eingliederung und Sozialschutz, Renten, 
Gesundheit und Langzeitpflege 
Behindertenfragen zu berücksichtigen.

Durch den sozialen Dialog auf EU-Ebene 
werden die Sozialpartner dazu ermuntert, ihre 
Empfehlungen zur Beschäftigung behinderter 
Menschen umzusetzen, auch in Form sektoraler 
Initiativen.
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Strukturfonds

Der Europäische Sozialfonds ist ein wichtiges 
Instrument zur Unterstützung der aktiven 
Eingliederung behinderter Menschen in die 
Gesellschaft und den Arbeitsmarkt. Er 
kofinanziert Projekte, die ihre 
Beschäftigungsfähigkeit verbessern oder 
Humanressourcen fit machen für die 
Anforderungen des Arbeitsmarktes. Er umfasst 
neue Rechtsvorschriften, die Diskriminierung auf 
Grund von Behinderung untersagen. 
Zugänglichkeit für Behinderte gehört heute zu 
den Hauptkriterien, die bei der Festlegung der zu 
finanzierenden Maßnahmen heranzuziehen sind. 
Die Mitgliedstaaten sind selbst dafür zuständig, 
ihre jeweiligen Prioritäten für die Finanzierung 
und die Auswahl von Projekten zu bestimmen.

Soziale Solidarität

Ab 2007 werden im Rahmen des neuen 
Programms für Beschäftigung und soziale 
Solidarität (Progress) mehrere Projekte im 
Zusammenhang mit Behinderung finanziell 
unterstützt. Diese Projekte werden entscheidend 
zur Verwirklichung der EU-Ziele in den Bereichen 
Beschäftigung, Sozialschutz und soziale 
Integration, Arbeitsbedingungen, Gleichstellung 
von Frauen und Männern, Kampf gegen 
Diskriminierungen und Vielfalt beitragen. Das 
neue Programm bietet die Möglichkeit, die 
Betriebskosten relevanter NRO, die auf 
europäischer Ebene tätig sind, mitzufinanzieren.

Finanzierungsinstrumente

Pilotprojekte

Derzeit laufen 15 Pilotprojekte, die die 
Einbeziehung der Behindertenthematik in 
Politikbereiche auf verschiedenen 
Regierungsebenen und in Felder wie 
zugängliche Gebäude, Verkehr, regionale 
Entwicklung und Beschäftigung – auch auf 
regionaler und lokaler Ebene – anstoßen oder 
vereinfachen.

Weitere Möglichkeiten

Im Einklang mit dem Mainstreaming-Prinzip 
werden Behindertenfragen in verschiedenen 
Förderinitiativen wie etwa statistischen 
Untersuchungen, Forschungsrahmenprogram-
men der Gemeinschaft, in Bildungsmaßnahmen 
oder dem Europäischen Jahr der 
Chancengleichheit 2007 berücksichtigt.
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Der Aktionsplan zugunsten 
behinderter Menschen

Die langfristige Strategie der EU für die aktive 
Eingliederung behinderter Menschen basiert auf 
dem Aktionsplan zugunsten behinderter 
Menschen und der Europäischen 
Behindertenstrategie (2004-2010), zwei 
Instrumenten, die der Union die Mittel an die 
Hand geben, um in einem sich ständig 
verändernden sozialen und wirtschaftlichen 
Umfeld angemessen zu reagieren. Entsprechend 
den Entwicklungen der Situation und des 
Umfelds behinderter Menschen und den neuen 
Herausforderungen strukturiert der Aktionsplan 
die Prioritäten über die ganze Spannbreite der 
EU-Politiken und -Aktivitäten und organisiert so 
das Mainstreaming der Behindertenthematik.

Mainstreaming steht im Mittelpunkt der EU-
Initiativen: Es geht darum, dass die Gesellschaft 
im Ganzen sowohl die Bedürfnisse als auch den 
Beitrag von Menschen mit Behinderungen 
anerkennt. Mainstreaming beinhaltet die 
Analyse der einschlägigen Politikbereiche aus 
der Sicht behinderter Menschen, Verständnis 
ihrer andersgearteten Bedürfnisse und deren 
umfassende Berücksichtigung bei der 
Politikgestaltung. Zur Förderung voll integrierter 
Maßnahmen, die den Bedürfnissen behinderter 
Menschen gleichermaßen Rechnung tragen wie 
denen von Menschen ohne Behinderung, 
werden unterschiedliche Instrumente eingesetzt. 

Mainstreaming beinhaltet auch den ständigen 
Dialog mit Behörden, Sozialpartnern, dem 
Privatsektor und einschlägigen NRO.

Der Aktionsplan strukturiert entsprechend den 
Entwicklungen der Situation und des Umfelds 
behinderter Menschen die Prioritäten der  
EU-Politiken und Aktivitäten. Alle zwei Jahre 
veröffentlicht die Europäische Kommission einen 
Bericht über die Gesamtsituation von 
Menschen mit Behinderungen, auf dessen 
Grundlage diese Prioritäten festgelegt werden. 
Außerdem dient er den Mitgliedstaaten und 
Interessengruppen als Orientierungshilfe bei der 
Gestaltung ihrer Behindertenpolitik.

Prioritäten 2004–2005
• Zugang zu und Verbleib in Beschäftigung
• Bildung, Ausbildung und Jugend
• Neue Technologien für das Empowerment 

behinderter Menschen
• Zugang zu Gütern und Dienstleistungen in 

der Gemeinde

Prioritäten 2006–2007
• Behinderte Menschen in Beschäftigung 

bringen
• Zugang zu hochwertigen Unterstützungs- 

und Pflegedienstleistungen bieten
• Zugänglichkeit von Gütern und 

Dienstleistungen verbessern
• Mehr EU-Analysen von Behindertenstatistiken

Europas politische Instrumente



Der Europäische Tag der 
behinderten Menschen

Jedes Jahr am 3. Dezember organisiert die 
Europäische Kommission in enger 
Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Behindertenforum (EDF) eine Konferenz 
anlässlich des Europäischen Tages der 
behinderten Menschen. Dieses Datum wurde 
gewählt, weil es mit dem Internationalen Tag der 
behinderten Menschen zusammenfällt, der 1992 
von den Vereinten Nationen eingeführt wurde.

Diese Konferenzen, die politische 
Entscheidungsträger, behinderte und nicht 
behinderte Menschen, Interessengruppen, 
Hochschulexperten und Medien mit anderen 
Akteuren im Bereich Behinderung 
zusammenbringen, sind Teil der Bemühungen 
der EU um die Einbeziehung der 
Behindertenthematik in alle Politikbereiche, wie 
es in ihrem Aktionsplan über die 
Chancengleichheit für Menschen mit 
Behinderungen festgelegt wurde. Sie regen 

auch den Austausch bewährter Methoden in 
Bereichen von entscheidender Bedeutung für 
die aktive Eingliederung behinderter Menschen 
an und erlauben die Vernetzung wichtiger 
Akteure auf dem Gebiet der Behindertenpolitik.

Jedes Jahr ist einem Thema gewidmet, das 
einen anderen Aspekt von Behinderung betrifft. 
In früheren Jahren ging es beispielsweise um die 
Bekämpfung von Gewalt gegen behinderte 
Menschen, Design für alle, Bildung, Arbeit finden 
und behalten, Zusammenleben in der 
Gesellschaft und Jugend. Die Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen dieser Konferenzen 
fließen in die zweijährlichen Berichte der 
Europäischen Kommission über die 
Gesamtsituation von Menschen mit 
Behinderungen ein und führen Europa so 
näher an alle seine Bürgerinnen und Bürger 
heran. Auf der Grundlage dieser Berichte legt 
die Europäische Kommission 
Schwerpunktmaßnahmen für die aufeinander 
folgenden Phasen des EU-Aktionsplans für 
behinderte Menschen fest.

Einbindung aller europäischen Bürgerinnen  
und Bürger

Für weitere Informationen:

http://ec.europa.eu/employment_social/disability/intro_de.html

Andere interessante Links:

• Papier der Europäischen Kommission (2005) zum Mainstreaming von Behindertenfragen in 
die EBS: http://ec.europa.eu/employment_social/disability/emco010705_en.pdf

• EdeAN: www.e-accessibility.org

• http://ec.europa.eu/employment_social/disability/index_de.html

• http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/index_de.htm
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